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Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen in Gelsenkirchen 
vom 08.10.2021 
 
Der Rat der Stadt Gelsenkirchen hat in seiner Sitzung am 30.09.2021 gemäß § 6 Gesetz zur Regelung der Ladenöffnungszeiten 
(Ladenöffnungsgesetz - LÖG NRW) vom 16. November 2006 in der zurzeit gültigen Fassung folgende Ordnungsbehördliche Verordnung 
beschlossen: 
 
§ 1 Sonn- und Feiertagsöffnungen 
 
(1) Im Stadtteil Gelsenkirchen-Altstadt dürfen im Zusammenhang mit den Veranstaltungen 
 

a) „Bauernmarkt“ am 17.10.2021 und 
b) „1000 Lichter“ am 07.11.2021 

 
in der Zeit von 13:00 bis 18:00 Uhr alle Verkaufsstellen für den Kundenverkehr geöffnet sein, die sich in den Straßen und an den Plätzen 
Bahnhofcenter, Bahnhofsvorplatz, Bahnhofstraße, Sellhorststraße 1-3, Augustastraße 1-4, Beskenstraße 1-21, Arminstraße 1-24, 
Klosterstraße, Weberstraße 1-51, Neumarkt, Kirchstraße 1-26, Am Rundhöfchen, Ahstraße 1-20, Ebertstraße 1-20, Alter Markt, Hauptstraße  
1-44 oder in dem davon begrenzten Gebiet befinden. 
 
(2) Im Stadtteil Gelsenkirchen-Buer dürfen im Zusammenhang mit den Veranstaltungen 
 

a) „Weihnachtsmarkt“ am 05.12.2021 
 
in der Zeit von 13:00 bis 18:00 Uhr alle Verkaufsstellen für den Kundenverkehr geöffnet sein, die sich in den Straßen und an den Plätzen 
Goldbergplatz, Breddestraße 1-15, Hochstraße 1-58, Horster Straße 1-33, Urbanusstraße 1, Springestraße, Springemarkt, Ophofstraße 1-23, 
Nienhofstraße, Maximilianstraße, Blindestraße, Robinienhof, Altmarkt, Marienstraße, Agathagasse, St.-Urbanus-Kirchplatz, Russelplatz, 
Luciagasse, Rochusgasse, Rottmannsiepe, Hagenstraße oder in dem davon begrenzten Gebiet befinden. 
 
(3) Im Stadtteil Gelsenkirchen Horst dürfen im Zusammenhang mit den Veranstaltungen 
 

a) „Horster Adventmarkt“ am 28.11.2021 
 
in der Zeit von 13:00 bis 18:00 Uhr alle Verkaufsstellen für den Kundenverkehr geöffnet sein, die sich in den Straßen und an den Plätzen 
Essener Straße 1-57, Am Wedem 2-3, Buerer Straße 1-9, Marschall-Rüttger-Platz, Burgstraße 2-7, Hippolytusstraße 1-7 oder in dem davon 
begrenzten Gebiet befinden. 
 
§ 2 Ordnungswidrigkeiten  
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig Verkaufsstellen außerhalb der zugelassenen Zeiten und Orte offen hält. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 12 Abs. 2 LÖG NRW mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden. 
 
§ 3 Inkrafttreten  
 
Diese Verordnung tritt eine Woche nach dem Tage ihrer Verkündung im Amtsblatt der Stadt Gelsenkirchen in Kraft. 
 

------------------------------------------- 
 
Die vorstehende Verordnung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
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Oberbürgermeisterin 
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Gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften gegen die vorstehende 
Verordnung nach Ablauf eines Jahres nach dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

 
b) die Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

 
c) die Oberbürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Gelsenkirchen vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und 

die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 

Gelsenkirchen, 08. Oktober 2021 
Karin W elge 

Oberbürgermeisterin 
(Siegel) 
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